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HERBERT KALB 

Tierschutz und Religionsfreiheit 
Zum Schächten nach dem Erkenntnis des österreichischen 
Verfassungsgerichtshofs vom 17.2.1998 

Auch wenn Menschen unterschiedlicher Religionen einig sind, dass Gottes Schöpfung mit 
Ehrfurcht zu behandeln ist, resultieren daraus nicht unbedingt die gleichen Handlungs­
normen. An einem konkreten Beispiel kann unser Autor, Professor für Kirchenrecht an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der ]ohannes Kepler Universität Linz, zeigen, dass 
kulturell verwurzelte und weithin akzeptierte Vorstellungen vom angemessenen Umgang 
mit den Geschöpfen nicht absolute Geltung beanspruchen können, sondern durch den 
verfassungsmäßigen Schutz der Religionsfreiheit relativiert werden. (Redaktion) 

1. Einführung 

Das österreichische Staatskirchenrecht 
der letzten Jahre ist durch eine beacht­
liche Dynamik in Legistik und Judi­
katur geprägt. Eine der Ursachen für 
diese Entwicklung ist die zunehmende 
Pluralisierung im religiösen und welt­
anschaulichen Bereich, denn die "mul­
tikulturelle" Gesellschaft ist auch 
"multikonfessionell". Der aktuelle kul­
tuspolitische Diskurs bewegt sich in 
einer Gemengelage von Multikonfes­
sionalität, gesellschaftlichem Pluralis­
mus und einer deutlichen Erosion der 
organisierten Kirchlichkeit und wird 
seit den 70er Jahren überdies von einer 
Zunahme neuer religiöser beziehungs­
weise religions ähnlicher Bewegungen 
begleitet. Damit kommen auch dem 
Staatskirchenrecht als umfassendem 
Religions- und Weltanschauungsrecht 
("Kultur[verfassungs]recht") neue Auf­
gaben und Akzentsetzungen zu. Gera­
de hier sind die Grundsatzfragen des 

freiheitlich-demokratischen Gemein­
wesens wie etwa Öffentlichkeit, Neu­
tralität und Gleichheit, Pluralismus 
und Toleranz, kultur- und sozialstaat­
licher Auftrag etc. paradigmatisch aus­
zuloten I. ZU Recht weist Müller-Volbehr 
dem Staatskirchenrecht in der notwen­
digen Transformation der multikon­
fessionellen Ideen- und Lebenswelt in 
das aktuelle Verfassungssystem "eine 
Pionierrolle ... für die gesamte Ver­
fassungsauslegung, insbesondere das 
Grundrechtsverständnis" zu 2. 

Im Bereich multikonfessioneller und 
multikultureller Konfliktlagen werden 
aber auch überkommene Probleme 
virulent, die unter geänderten wirt­
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rahmenbedingungen neu zu bewerten 
sind. Ein derartiger Aspekt betrifft reli­
giöse Speisevorschriften. 

2. Das betäubungslose Schlachten 

Aus staatlichem Blickwinkel werden 
religiöse Speisevorschriften vor allem 

1 Vgl. H. Knlb/R. Patz/B. Schinkele, Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal, Freistadt 1996; dies., 
Das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Dokumentations- und Informationsstelle für Sekten­
fragen (EDISG), in: öarr 46 (1999), 353-433; R. Patz/B. Schinkele, Die "Scientology-Kirche Osterreich" 
und das RRBG, ebd. 206-251. 

2 J. Müller-Valbehr, Staatskirchenrecht im Umbruch, in: ZRP 1991, 345-349 (347). 
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Kontext des „vpetäubungslosen setzesleitfaden VOIN Joseph Karo S —
hlachtens” aktue tuelles Schlach- dem „Schulchan Aruch”“
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primär rel Religionsgesellschaf- qualifizierte Personen durchzuführen
Beım Schlachtschni werden alleten.: die jüdische und die islamische

mıt ihren Vorschriften bezüglich des Weichteile des Halses bis ZUr irbel-
säule durchtrennt, damit wird dieacntens SOWI1e die ikh-Religionsge-

meinschaft. Deren Schlachtmethode Hauptblutzufuhr ZUm Kopf unterbro-
geriet mıt dem Zuzug VOIN Indern VOT chen. Anschließend ist eine möglichst
em aQus dem ‚U-Mitgliedsstaat Eng- vollständige usblutung abzuwarten,
land andere EU-Staaten 1NSs ick- ilt doch das den Menschen verbotene
feld Blut Gen 9II Lev 3,17;

Dt als Träger der eele un: Gitz
7171 Betäubungsloses Schlachten als des Lebens?
Bestandte:i religiöser Speise-
vorschriften 2 1.2 Islamische Religionsgemeinschaft

Grundlage für die rı  ellen Speisevor-2 1.1 üdiısche Relisionsgemeinschaft schriften sind der Koran (Offenbarung
Die TIhora verbietet das Fleisch VO  a Mohammeds), darüber hinaus Traditio-
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ıner Sünde zuzuneilgen, ist Gott barmherzig und bereit vergeben.“
Ozarı, Rituelles chlachten, 45—84; Mousa, Schächten Islam, Potz/Schinkele/Wies  ıder,
Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz.
Diskussion und Präsentation Von ‚uta:!  en Der Koran. rabisch-Deutsch. Übersetzung und
wissenschaftlicher Kommentar Khoury, 2l Gütersloh 1991, 226f.
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im Kontext des "betäubungslosen 
Schlachtens" aktuell. Rituelles Schlach­
ten und die damit verbundenen recht­
lichen Diskussionen betreffen in Euro­
pa primär drei Religionsgesellschaf­
ten: die jüdische und die islamische 
mit ihren Vorschriften bezüglich des 
Schächtens sowie die Sikh-Religionsge­
meinschaft. Deren Schlachtmethode 
geriet mit dem Zuzug von Indem vor 
allem aus dem EU-Mitgliedsstaat Eng­
land in andere EU-Staaten ins Blick­
feld. 

2.1 Betäubungsloses Schlachten als 
Bestandteil religiöser Speise­
vorschriften 

2.1.1 Jüdische Religionsgemeinschaft 

Die Thora verbietet das Fleisch von 
"lebenden Tieren" (Gen 9,4) oder von 
einem "auf dem Felde zerrissenen 
Tier" zu essen (Ex 22,30) und gebietet 
als allgemeine Vorschrift, Groß- und 
Kleinvieh zu schlachten, "wie ich be­
fohlen habe" (Dt 12,21). Die Schlacht­
vorschriften wurden in der münd­
lichen Tradition ausgebildet und fan­
den ihre schriftliche Fixierung im 
Talmud, insbesondere im sogenannten 
"Babylonischen Talmud". In der Folge­
zeit wurden diese Talmudvorschriften 
kommentiert und vertieft, besondere 
Wertigkeit kommt dem Talmud-Kom­
mentar "Mischne Thora" von Mosche 
Maimonides (1135-1204) und dem Ge-
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setzesleitfaden von Joseph Karo (1488-
1575), dem "Schulchan Aruch" zu. 
Das Schächten (Schechita) ist nur 
an lebenden gesunden Tieren durch 
qualifizierte Personen durchzuführen. 
Beim Schlachtschnitt werden alle 
Weichteile des Halses bis zur Wirbel­
säule durchtrennt, damit wird die 
Hauptblutzufuhr zum Kopf unterbro­
chen. Anschließend ist eine möglichst 
vollständige Ausblutung abzuwarten, 
gilt doch das den Menschen verbotene 
Blut (Gen 9,4; Lev 3,17; 17,10.12.14; 
Dt 12,23) als Träger der Seele und Sitz 
des Lebens3• 

2.1.2 Islamische Religionsgemeinschaft 

Grundlage für die rituellen Speisevor­
schriften sind der Koran (Offenbarung 
Mohammeds), darüber hinaus Traditio­
nen des Propheten und Bestimmungen 
seiner Nachfolger, die in der Hadith 
und in den Fikh-Werken niedergelegt 
sind 4. Fleisch darf erst verzehrt wer­
den, nachdem das islamische "Dhab" 
durchgeführt wurde. Es sind vom 
Schächter die Speise- und Luftröhre 
sowie zwei Blutadern mit einem, maxi­
mal zwei Schnitten unter Aussprechen 
des Namens Allahs an einem nach 
Mekka ausgerichteten Tier zu durch­
trennenS. Überwiegend wird die Auf­
fassung vertreten, dass eine Betäubung 
vor dem Schächtvorgang unzulässig 
sei, doch vertreten einige islamische 
Schulen auch die gegenteilige Ansicht6• 

3 R. Ozari, Rituelles Schlachten bei Juden (Schechita), Muslimen (Dhab) und Sikhs (Jhatka), Diss. 
München 1984, 13-19; I.M. Levinger, Schechita im Lichte des Jahres 2000, Jerusalem 1996; ders., Die 
jüdische Schlachtmethode - das Schächten, in: R. Potz/B. Schinkele/W. Wieshaider (Hg.), Schächten. 
Religionsfreiheit und Tierschutz, Freistadt 2000 (i. Druck). 

• Koran 5,3: "Verboten ist auch das Fleisch von verendeten Tieren, das Blut, das Schweinefleisch und 
das Fleisch, worüber ein anderes Wesen als Gott angerufen worden ist ... und was ein wildes Tier 
angefressen hat - es sei denn, ihr schächtet es -, und was auf einem (heidnischen) Opferstein 
geschlachtet worden ist ... Und wenn einer aus Hunger sich in einer Zwangslage befindet, ohne sich 
einer Sünde zuzuneigen, so ist Gott barmherzig und bereit zu vergeben." 

5 Ozari, Rituelles Schlachten, 45-84; H. Mousa, Schächten im Islam, in: Potz/Schinkele/Wieshaider, 
Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz. .. 

6 Diskussion und Präsentation von Gutachten in: Der Koran. Arabisch-Deutsch. Ubersetzung und 
wissenschaftlicher Kommentar v. A. Th. Khoury, Bd. 2, Gütersloh 1991, 226f. 
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7 71.3 Sikh-Religionsgemeinschaft der Tierschutzbewegung
wurde auch das Schächten aus derDie rituellen Schlachtvorschriften der Perspektive des Tierschutzes themati-sehen ZW ar kein Schächten, wohl sıiert die onfrontation Tierschutzaber eın betäubungsloses Schlachten
VeTrsSus Religionsfreiheit War VOTpTO-VOTL. Basierend auf dem durch Guru

anak (1469—1539) verfassten sadı- grammlert. der Donaumonarchie
fand dieser Wertekontflik seınen Nie-Var („Morgengedicht”), kein Fleisch

VO:  j einem nach islamischem Rıtus g- erschlag einzelnen kommunalen
Schlachthofordnungen, denen dasschlachteten ler verzehren, Verlr-

kündete Guru Singh 1699 das betäubungslose Schlachten verboten
wurde, Bestimmungen, die allerdingseDOT, chlachttiere „mut einNnem e1n-

zigen chlag“” oten „Jhatka”)” Aufhebungen UrTrC den 'erwal-
tungsgerichtshof führten . Die da-

2.1.4 Schächten und 1erlel malige Diskussion verdeutlich aber
Die veterinärmedizinischen uta:‘  en eın Charakteristikum der pp'  en-
sind dieser rage uneinheitlich Eine Debatte“” die erbindung VO  3 ler-

schutz und Antiısemitismus. Stellver-Trel vertretene umfassung sieht aller-
dings Schächten beli fachgerechter tretend erartige Vorstellungen

eın 1ta aus dem Referat des Wie-Durchführung insbesondere auch der
Vorbereitung „Immobilisieren des Tie- er christlich-sozialen Magistratsvize-

direktors ichael Preyer ZU. betäu-res” eine Methode, die die Schmerz- ungslosen Schlachten (1905) „Wirempfindung des Tieres ausschliefßt und
Stressfaktoren mınımuUert Gefordert bekämpfen die en nicht

der Religion, die ı einerlel, sondernWITF die Ausführung Urc geschultes der Rasse, denn der RassePersonal und obilisierung des Tie- liegt die Schweinerei.“" antısemıi-Urc. moderne, dafür konstruierte tischen Schrifttum wurden die Rı1-Apparate tualmordvorwürfe mıit dem äch-
Staatskirchenrechtlich ten erbindung gebracht‘‘. Vom

Perspektive „klassischen“” antisemitischen Stereo-
2 972.1 Historischer Kontext der AI Ermordung un-

schuldiger Christen Urc Jüdische
Mıt der Verbreitung und Institutionali- Schächter War 1L1LUTLr eın kleiner chri
sierung des Tierschutzgedankens und ZuUum Bild der chächtung

Ozarı, Rituellesen,85—92
Vgl die Literaturhinweise bei vINZET, Die Jüdische chlachtmethode, Potz/Schinkele/Wieshaider,
Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz.

Harrer, JerSCHNuU: und Recht, Ders./G. Graf (Hg.), Tierschutz und Recht, Wien 1994, 9—19;
Waldschütz, Die Stellung des Tieres 1m ahmen der Schöpfungstheologie und der Philosophie des

Lebendigen, ebı 3746
ioc Erkenntnis April 1897, VwSlIg. 0666/9 und 11 Juni 1907, Vwölg. 48a /07 (zu beurteilen

Waäar eın Wilener Gemeinderatsbeschluss, wonach die Schlachtung VO!]  - Jlieren Wien ul nach
vorangehender Betäubung zulässi seın sollte).

11 Merth, Das Schächten ein Pro lem 1mM kommunalen Schlachthausbetrieb und Vollzug tier-
schutzrechtlicher Vorschriften, Potz/Schinkele/Wieshaider,enund Tierschutz.
Vgl die Auseinandersetzung des antisemitischen Orientalisten der Prager theologischen Fakultät,
Professor August Rohlin muit dem Reichstagsa eordneten des galizischen Wahlbezirks Kolomea-
Buczacz, Joseph Samuel .OC| Rabbiner VO)  3 28 ridsdorf: J.S OCH, rinnerungen aus meinem
Leben, 2/ Wien-Leipzig 1922; ders., cten un! Gutachten dem Processe Rohling contra Bloch,
Wien 1890
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2.1.3 Sikh-Religionsgemeinschaft 

Die rituellen Schlachtvorschriften der 
Sikhs sehen zwar kein Schächten, wohl 
aber ein betäubungsloses Schlachten 
vor. Basierend auf dem durch Guru 
Nanak (1469-1539) verfassten Asadi­
Var ("Morgengedicht"), kein Fleisch 
von einem nach islamischem Ritus ge­
schlachteten Tier zu verzehren, ver­
kündete Guru Gobind Singh 1699 das 
Gebot, Schlachttiere "mit einem ein­
zigen Schlag" zu töten ("Jhatka")1. 

2.1.4 Schächten und Tierleid 

Die veterinärmedizinischen Gutachten 
sind in dieser Frage uneinheitlich. Eine 
breit vertretene Auffassung sieht aller­
dings im Schächten bei fachgerechter 
Durchführung insbesondere auch der 
Vorbereitung ("Immobilisieren des Tie­
res") eine Methode, die die Schmerz­
empfindung des Tieres ausschließt und 
Stressfaktoren minimiert. Gefordert 
wird die Ausführung durch geschultes 
Personal und Immobilisierung des Tie­
res durch moderne, dafür konstruierte 
Apparates. 

2.2 Staatskirchenrechtliche 
Perspektive 

2.2.1 Historischer Kontext 

Mit der Verbreitung und Institutionali­
sierung des Tierschutzgedankens und 

7 Ozari, Rituelles Schlachten, 85-92. 
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der Tierschutzbewegung im 19. Jh.9 
wurde auch das Schächten aus der 
Perspektive des Tierschutzes themati­
siert - die Konfrontation Tierschutz 
versus Religionsfreiheit war vorpro­
grammiert. In der Donaumonarchie 
fand dieser Wertekonflikt seinen Nie­
derschlag in einzelnen kommunalen 
Schlachthofordnungen, in denen das 
betäubungslose Schlachten verboten 
wurde, Bestimmungen, die allerdings 
zu Aufhebungen durch den Verwal­
tungsgerichtshof führten 10. Die da­
malige Diskussion verdeutlicht aber 
ein Charakteristikum der "Schächten­
Debatte": die Verbindung von Tier­
schutz und Antisemitismus. Stellver­
tretend für derartige Vorstellungen 
ein Zitat aus dem Referat des Wie­
ner christlich-sozialen Magistratsvize­
direktors Michael Preyer zum betäu­
bungslosen Schlachten (1905): "Wir 
bekämpfen die Juden nicht wegen 
der Religion, die ist einerlei, sondern 
wegen der Rasse, denn in der Rasse 
liegt die Schweinerei."l1 Im antisemi­
tischen Schrifttum wurden die Ri­
tualmordvorwürfe mit dem Schäch­
ten in Verbindung gebracht 12. Vom 
"klassischen" antisemitischen Stereo­
typ der grausamen Ermordung un­
schuldiger Christen durch jüdische 
Schächter war es nur ein kleiner Schritt 
zum Bild der grausamen Schächtung 

8 Vgl. die Literaturhinweise bei Levinger, Die jüdische Schlachtrnethode, in: Potz/Schinkele/Wieshaider, 
Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz. 

9 F. Harrer, Tierschutz und Recht, in: Ders./G. Graf (Hg.), Tierschutz und Recht, Wien 1994, 9-19; 
E. Waldschütz, Die Stellung des Tieres im Rahmen der Schöpfungstheologie und der Philosophie des 
Lebendigen, in: ebd. 37-46. 

10 Erkenntnis v. 30. April 1897, VwSlg. 10666/9 und v. 11. Juni 1907, VwSlg. 52 48a/07 (zu beurteilen 
war ein Wiener Gemeinderatsbeschluss, wonach die Schlachtung von Tieren in Wien nur nach 
vorangehender Betäubung zulässig sein sollte). 

11 R. Merth, Das Schächten - ein Problem im kommunalen Schlachthausbetrieb und im Vollzug tier­
schutzrechtlicher Vorschriften, in: Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten und Tierschutz. 

12 Vgl. die Auseinandersetzung des antisemitischen Orientalisten der Prager theologischen Fakultät, 
Professor August Rohling, mit dem Reichstagsabgeordneten des galizischen Wahlbezirks Kolomea­
Buczacz, Joseph Samuel Bloch, Rabbiner von Floridsdorf: J. S. Bloch, Erinnerungen aus meinem 
Leben, Bd. 2, Wien-Leipzig 1922; ders., Acten und Gutachten in dem Processe Rohling contra Bloch, 
Wien 1890. 
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der Tiere ® Den traurıgen Höhepunkt 11 der 12 B-VG stehen (zum eispie.
rlebte die erbindung VO  a Rassen- Berg-, Forst-, Gewerbe-, esundheits-,
und Tierschutzgedanken en! des Veterinär-, Verkehrs- der Ernährungs-
Nationalsozialismus. Das reichsweite wesen). rlassung und o  jehung
Schächtverbo VO pri 1933 ist gerichtlicher Schutzbestimmungen g_
das symbolträchtige Fanal einer Diffe- gCcnhn Tierquälerei &8 222 Strafgesetz-
renzierung AÄAriler als tierliebende buch kommen gemä Art 10

bs1 76 B-VG dem Bunde Beste-Kulturträger und schächtende en
als „minderwertige Rasse“ 14 hen erartige usammenhänge muıt
Die Geschichte des Schächtens ist 1mM- ompetenzen des es nicht, sSind
INer auch Antisemitismusgeschichte, gemäß Art B-VG die Länder ZUTC

erganz der zwelıten des rlassung einschlägiger Bestimmun-
antiislamische Vorurteile . SCH Zum Schutz VO  3 Jlieren

amıt soll insbesondere Österreich Quälerei zuständig ”.
des Jahres 2000 der Aspekt des 1ler- Die Juristische Problematik des Schäch-
chutzes keineswegs gering geachte tens resultiert aus einıgen Landestier-
werden, doch ıst eın Bodensatz schutzgesetzen, denn jene des urgen-
Antısemiutismus, Rechtsextremismus andes, Niederösterreichs, Oberöster-
und Fremdenteindlichkeit immer auch reichs, Tirols und Vorarlbergs verlan-

mitzubedenken. gCmH die etäubung VOT der ach-
Uunı! sehen eıne Ausn:;  e_2792 FErkenntnis des Verfassungs-

gerichtshofes UO  S 1/.2 1998 stiımmung für r  eiles Schlachten VOTIL.
Die damit einhergehende rage ach

Beım „Tierschutz“ handelt sich der Verfassungsmäfßigkeit Hinblick
eine sogenannte „Querschnitts- auf die rundrechtsverbürgung der

materie”, eın eigener Kompetenztatbe- umfassenden Religions- und 'an-
stand ist Bundes-Verfassungsgesetz schauungsfreiheit wurde Österreich,
(B-VG nicht vorgesehen. Der Bund aber auch bei vergleichbaren Pro-
kann tierschutzrechtliche Bestimmun- blemlagen anderen europäischen

Staaten kontrovers diskutiert. urcgCchn erlassen, WE s1e 1mM Zusammen-
hang mıt Angelegenheiten der Art 10, das Erkenntnis des Verfassungsge-
13 Zur Ritualmordlegende vgl Erb, Der „Ritualmord”, Schoeps/]. Schlör (Hg.), er der

Judenfeindschaft,en1995, 74.79
Reichsgesetzblatt Nr. 39 /1933

15 Eine herausragende Aufarbeitung dieser „Gemengelage” liegt mıiıt der Dissertation VO]  b raut-
hammer, Das hächtverbot der Schweiz 4—72| Die Schächtfrage zwischen Tierschutz,
und Fremdenfeindlichkeit, Zürich 2000, VOT. FEine derartige Arbeit für ÖOsterreich ist eın Desiderat.
S 2922 Abs StG bedroht Tierquälerei diese umfasst rohes Misshandeln der die Zufügung unnO-
tiger Qualen mıt Freiheitsstrafe bis Z.u ınem der mıit Geldstrafe bis 360 Tagessätzen. Der
Oberste Gerichtshof EvBI 114 qualifiziert die rituelle Schlachtung als religiöse Hand-
lung und (damit) als sozijal adäquates Verhalten, „das die Rechtswidrigkeit ausschlie(ßt“”. amı Wäarlr
ber dogmatisch nicht eın Rechtfertigungsgrund gemeint, sondern wurde der materielle Begriff
des Unrechts durch Ausschluss der Tatbestandsmäßigkeit angesprochen; vgl Mitgutsch, lier-
quälerei und lertransporte. el  Sgu: und sozlale Adäquanz, Diss. 1Ur. Lınz 1999, 724f; ısch,
Schächten als strafbare Tierquälerei?, JBI 1998, 137-143 weist zutreffend ara dass die
Ösung über die Sozialadäquanz unnötig ist. asselbe Ergebnis auf Tatbestandsebene zeıtigt auch
eine einschränkende Interpretation des Tatbestands. Fachgerechtes hächten ist weder ‚rohes Miss-
andeln”, noch sind die bei rituell vorgeschriebener Schächtung zugefü  en r  alen'  ” ‚unnötig“ im
Sinne des Gesetzes.

17 Zur Kompetenzrechtslage vgl Budischowsky, Das „Schächten“ nach islamischem Kıtus als trafbare
Tierquälerei?, 1997, 454 —468
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der Tiere!3. Den traurigen Höhepunkt 
erlebte die Verbindung von Rassen­
und Tierschutzgedanken während des 
Nationalsozialismus. Das reichsweite 
Schächtverbot vom 21. April 1933 ist 
das symbolträchtige Fanal einer Diffe­
renzierung in Arier als tierliebende 
Kulturträger und schächtende Juden 
als "minderwertige Rasse" !4. 
Die Geschichte des Schächtens ist im­
mer auch Antisemitismusgeschichte, 
ergänzt - in der zweiten Hälfte des 
20. Jh. - um antiislamische Vorurteile!5. 
Damit soll insbesondere im Österreich 
des Jahres 2000 der Aspekt des Tier­
schutzes keineswegs gering geachtet 
werden, doch ist ein Bodensatz an 
Antisemitismus, Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit immer auch 
kritisch mitzubedenken. 

2.2.2 Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes vom 17.2.1998 

Beim "Tierschutz" handelt es sich 
um eine sogenannte "Querschnitts­
materie" , ein eigener Kompetenztatbe­
stand ist im Bundes-Verfassungsgesetz 
(B-VG) nicht vorgesehen. Der Bund 
kann tierschutzrechtliche Bestimmun­
gen erlassen, wenn sie im Zusammen­
hang mit Angelegenheiten der Art 10, 
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11 oder 12 B-VG stehen (zum Beispiel 
Berg-, Forst-, Gewerbe-, Gesundheits-, 
Veterinär-, Verkehrs- oder Ernährungs­
wesen). Erlassung und Vollziehung 
gerichtlicher Schutzbestimmungen ge­
gen Tierquälerei - § 222 Strafgesetz­
buch (StGB)16 - kommen gemäß Art 10 
Abs 1 Z 6 B-VG dem Bunde zu. Beste­
hen derartige Zusammenhänge mit 
Kompetenzen des Bundes nicht, sind 
gemäß Art 15 B-VG die Länder zur 
Erlassung einschlägiger Bestimmun­
gen zum Schutz von Tieren gegen 
Quälerei zuständig!7. 
Die juristische Problematik des Schäch­
tens resultiert aus einigen Landestier­
schutzgesetzen, denn jene des Burgen­
landes, Niederösterreichs, Oberöster­
reichs, Tirols und Vorarlbergs verlan­
gen die Betäubung vor der Schlach­
tung und sehen keine Ausnahrnebe­
stimmung für rituelles Schlachten vor. 
Die damit einhergehende Frage nach 
der Verfassungsmäßigkeit im Hinblick 
auf die Grundrechtsverbürgung der 
umfassenden Religions- und Weltan­
schauungsfreiheit wurde in Österreich, 
aber auch - bei vergleichbaren Pro­
blemlagen - in anderen europäischen 
Staaten kontrovers diskutiert. Durch 
das Erkenntnis des Verfassungsge-

!3 Zur Ritualmordlegende vgL R. Erb, Der "Ritualmord", in: J.H. Schoeps/J. Schlör (Hg.), Bilder der 
Judenfeindschaft, München 1995, 74.79. 

14 Reichsgesetzblatt Nr. 39/1933. 
15 Eine herausragende Aufarbeitung dieser "Gemengelage" liegt mit der Dissertation von P. B. Kraut­

hammer, Das Schächtverbot in der Schweiz 1854-2000. Die Schächtfrag~ zwischen Tierschutz, Politik 
und Fremdenfeindlichkeit, Zürich 2000, vor. Eine derartige Arbeit für Osterreich ist ein Desiderat. 

\6 § 222 Abs 1 StGB bedroht Tierquälerei - diese umfasst rohes Misshandeln oder die Zufügung unnö­
tiger Qualen - mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen. Der 
Oberste Gerichtshof (OGH) in EvBI1996/114 qualifiziert die rituelle Schlachtung als religiöse Hand­
lung und (damit) als sozial adäquates Verhalten, "das die Rechtswidrigkeit ausschließt". Damit war 
aber dogmatisch nicht ein Rechtfertigungsgrund gemeint, sondern es wurde der materielle Begriff 
des Unrechts durch Ausschluss der Tatbestandsmäßigkeit angesprochen; vgL 1. Mitgutseh, Tier­
quälerei und Tiertransporte. Rechtsgut und soziale Adäquanz, Diss. iur. Linz 1999, 72ff; P. Lewisch, 
Schächten als strafbare Tierquälerei?, in: JBl 1998, 137-143 weist zutreffend daraufhin, dass die 
Lösung über die Sozialadäquanz unnötig ist. Dasselbe Ergebnis auf Tatbestandsebene zeitigt auch 
eine einschränkende Interpretation des Tatbestands. Fachgerechtes Schächten ist weder "rohes Miss­
handeln", noch sind die bei rituell vorgeschriebener Schächtung zugefügten "Qualen" "unnötig" im 
Sinne des Gesetzes. 

17 Zur Kompetenzrechtslage vgL J. Budischowsky, Das "Schächten" nach islamischem Ritus als strafbare 
Tierquälerei?, in: ZN 1997, 454-468. 
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richtshofes VO 7  998, rhoben. Der Verfassungsgerichtshof
07, ist die rage ÖOsterreich S_ folgte der Argumentation des Be-
ten der Religionsfreiheit entschieden schwerdeführers und hob den Be-
wordenL scheid auf.
Dem Erkenntnis lag folgender Sachver- Der Schutzbereich der Religionsfreiheit

WIT! aus einer kumulativen Gesamt-halt zugrunde: Miıt Straferkenntnis
VO November 1996 verhängte schau der relevanten Grundrechtsbe-
die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch stımmungen abgeleitet (Art Abs
gemäf Vorarlberger Tierschutzgesetz StG' Art 63 Abs Staatsvertrag VO:  S
eiINne Geldstrafe VO:  n ATS 3.000,— ermaıin, Art M. und das

ituelle Schlachten als Bestandteil die-Beihilfeleistung verbotenen Schäch-
tungen; die atumschreibun autete Ser Grundrechtsverbürgungen qualifi-
folgendermaßen: „Sie en g_ z1iert.
WUS:! und zugelassen, ass auf Ihrem Zutreffend geht der Verfassungsge-
landwirtschaftlichen Anwesen VOTI- richtshof VO:  5 der Religionsfreiheit und
mittags bis 10.10 26 Stück cht VO  3 der Verbürgung der rchen-
Schafe, die Sie urkısche autonomıie für anerkannte rtchen und
Staatsangehörige verkau: aben, ohne Religionsgemeinschaften (Art 15 StGG)
etäubung VOT dem Blutentzug von au  N Religionsfreiheit hängt nıcht VO
den TKıschen Staatsangehörigen recCc  iıchen Status eıner Kirche der
geschlachtet wurden (Schäc  ng) Gie Religionsgemeinschaft ab 21
en dadurch vorsätzlich Beihilfe Der Verfassungsgerichtshof berück-
ZUT Begehung dieser Jat geleistet“”. Da sichtigt auch, ass islamische Vor-
einer Berufung den Unabhängigen schriften verschiedentlich eiIne etfau-
Verwaltungssenat UVS) kein Erfolg bung der chlachttiere nıicht ausschlie-
eschieden WAaälIl, wurde eım Verfas- fsen, und hält fest, ass 5 „für den
sungsgerichtshof Bescheidsbeschwer- Schutz einer der eligionsausübung
de Verletzung der umfassenden dienenden Handlung nicht darauf
Religions- und Weltanschauungsfrei- ankommen kann) ob innerhalb eıner
heit (Art Abs StG [Staatsgrund- Religionsgesellschaft einheitliche Auf-
gesetZ ber die allgemeinen Rechte der fassungen ber deren Modalitäten
Staatsbürger Art Abs Staats- bestehen“”. Entscheiden sel, „dass

sich nicht blo{fs eiINe VO  - einervertrag VO  . St. Germaıin un Art
EM |Europäische Konvention Z.U Einzelperson behauptete der EC-
Schutz der Menschenrechte un schobegpe, sondern eine atsäch-
Grundfreiheiten]) UrCc. Anwendung 1C Ubung eınNnes bestimmten Jau-
eines verfassungswidrigen Gesetzes”* ens der eines Bekenntnisses han-

I5 Abdruck JBI 1999, 452 (mit OfZz arr 19909), (mit Wieshaider); vgl den hier
nıcht näher dargelegten rechtsdogmatischen Implikationen den umfassenden Beitrag VO  } CHIN-
kele, Schächten verfassungsrechtlicher 1C| Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten Tierschutz
und Religionsfreiheit.

19 Nämlich 811 Abs erster Satz des Vorarlberger Landestierschutzgesetzes, dem das Schlachten
VO)  a} Jlieren ohne Betäubung verboten ist beziehungsweise WE keine Betäubung möglich ist
dem lier keine unnötigen Schmerzen zugefügt werden dürtfen.
Der Verweils auf das Günstigkeitsprinzip VOonNn Art EM könnte entfallen, folgte dem Kon-
zept der „aggreglerten Grundrechtsnorm”, vgl Kalb/Potz/Schinkele, Das Kreuz Klassenzimmer
und Gerichtssaal, 61ff.
Hierzu näher Kalb/R 'otz/B Schinkele, Religionsgemeinschaftenrecht. erkennung und Eintra-
5UNS, Wien 1998
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richtshofes vom 17.12.1998, B 3028/ 
97, ist die Frage in Österreich zuguns­
ten der Religionsfreiheit entschieden 
worden 18. 

Dem Erkenntnis lag folgender Sachver­
halt zugrunde: Mit Straferkenntnis 
vom 29. November 1996 verhängte 
die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch 
gemäß Vorarlberger Tierschutzgesetz 
eine Geldstrafe von ATS 3.000,- wegen 
Beihilfeleistung zu verbotenen Schäch­
tungen; die Tatumschreibung lautete 
folgendermaßen: "Sie haben es ge­
wusst und zugelassen, dass auf Threm 
landwirtschaftlichen Anwesen ... vor­
mittags bis gegen 10.10 Uhr 26 Stück 
Schafe, die Sie zuvor an türkische 
Staatsangehörige verkauft haben, ohne 
Betäubung vor dem Blutentzug von 
den türkischen Staatsangehörigen ... 
geschlachtet wurden (Schächtung). Sie 
haben dadurch vorsätzlich Beihilfe 
zur Begehung dieser Tat geleistet". Da 
einer Berufung an den Unabhängigen 
Verwaltungssenat (UVS) kein Erfolg 
beschieden war, wurde beim Verfas­
sungsgerichtshof Bescheidsbeschwer­
de wegen Verletzung der umfassenden 
Religions- und Weltanschauungsfrei­
heit (Art 14 Abs 1 StGG [Staatsgrund­
gesetz über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger 1867], Art 63 Abs 2 Staats­
vertrag von St. Germain und Art 9 
EMRK [Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und 
GrundfreiheitenD durch Anwendung 
eines verfassungswidrigen Gesetzes 19 
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erhoben. Der Verfassungsgerichtshof 
folgte der Argumentation des Be­
schwerdeführers und hob den Be­
scheid auf. 
Der Schutzbereich der Religionsfreiheit 
wird aus einer kumulativen Gesamt­
schau der relevanten Grundrechtsbe­
stimmungen abgeleitet (Art 14 Abs 1 
StGG, Art 63 Abs 2 Staatsvertrag von 
St. Germain, Art 9 EMRK) 20 und das 
rituelle Schlachten als Bestandteil die­
ser Grundrechtsverbürgungen qualifi­
ziert. 
Zutreffend geht der Verfassungsge­
richtshof von der Religionsfreiheit und 
nicht von der Verbürgung der Kirchen­
autonomie für anerkannte Kirchen und 
Religionsgemeinschaften (Art 15 StGG) 
aus. Religionsfreiheit hängt nicht vom 
rechtlichen Status einer Kirche oder 
Religionsgemeinschaft ab 21. 

Der Verfassungsgerichtshof berück­
sichtigt auch, dass islamische Vor­
schriften verschiedentlich eine Betäu­
bung der Schlachttiere nicht ausschlie­
ßen, und hält fest, dass es "für den 
Schutz einer der Religionsausübung 
dienenden Handlung nicht darauf 
ankommen (kann), ob innerhalb einer 
Religionsgesellschaft einheitliche Auf­
fassungen über deren Modalitäten 
bestehen". Entscheidend sei, "dass es 
sich nicht bloß um eine von einer 
Einzelperson behauptete oder vorge­
schobene, sondern um eine tatsäch­
liche Übung eines bestimmten Glau­
bens oder eines Bekenntnisses han-

18 Abdruck JB11999, 452 (mit Anm. Potz) öarr 46 (1999), 252 (mit Anm. Wieshaider); vgl. zu den hier 
nicht näher dargelegten rechtsdogmatischen Implikationen den umfassenden Beitrag von B. Schin­
keie, Schächten aus verfassungsrechtlicher Sicht, in: Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten. Tierschutz 
und Religionsfreiheit. 

19 Nämlich § 11 Abs 1 erster Satz des Vorarlberger Landestierschutzgesetzes, in dem das Schlachten 
von Tieren ohne Betäubung verboten ist beziehungsweise - wenn keine Betäubung möglich ist -, 
dem Tier keine unnötigen Schmerzen zugefügt werden dürfen. 

20 Der Verweis auf das Günstigkeitsprinzip von Art 53 EMRK könnte entfallen, folgte man dem Kon­
zept der "aggregierten Grundrechtsnorm", vgl. Kalb/Potz/Schinkele, Das Kreuz in Klassenzimmer 
und Gerichtssaal, 61ff. 

21 Hierzu näher H. Kalb/R. Potz/B. Schinkeie, Religionsgemeinschaftenrecht. Anerkennung und Eintra­
gung, Wien 1998. 
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delt“ 2 eiterführen ist allerdings der Offentliıchen T  ung ausginge,
zumerken, ass 65 etz aus dem die eın eın Verbot VOTL dem arge-
ckwinke der individuellen Reli- Jegten verfassungsrechtlichen Hinter-
gionsfreiheit die Plausi des rechtfertigen könnte”2*
behaupteten Grundrechtsbegriffs geht, 2.2.3 Europäisches Gemeinschaftsrechteiıne Rückbindung eiıne „einheitlich!
Praxis“ vernachlässigbar ist. usge- urc den 2.10.1997 unterzeich-
hend VO traditionellen grundrechts- netien Amsterdamer Vertrag wird der
dogmatischen Argumentationsschema: Tierschutz rstmals auf der Ebene des

Primärrechts Form einer beschränk-Schutzbereich Eingriff Schranken
entfaltet die Plausibilitäts- und ohä- ten Querschnittsmaterie verankert. Im

Protokoll ber den Tierschutz und dasrenzprü  e ihre Wirkung auf der
Ebene der Eingriffsintensität, der eur- Wohlergehen der Tiere werden die
eilung der Grundrechtserheblichkeit? emeinschaf: und die Mitgliedstaaten
Entscheidende Wertigkeit kommt verpflichtet, bei estlegung und urch-
vorliegenden usammenhang der Prü- der Politik der meinscha
fung auf Schrankenebene Hier hat den Bereichen Landwirtschaft, Ver-

ahmen eines bwägungsprozes- kehr, innenmMaAar. und orschung den
sSCc5 unter Beachtung des Verhältnis- Erfordernissen des Wohlergehens der
mäfsigkeitsgrundsatzes eıne_ liere vollem Umfang Rechnung
er Ausgleich kollidierender Interes- 1 sind „die Rechts- und
senspositionen erfolgen. ers Verwaltungsvorschriften und die Ge-
ormulıer Rechtfertigen die Grund- pflogenheiten der Mitgliedstaaten 1NS-
rechtschranken, die Ing  e besondere ezug auf religiöse Riten,
zugunsten der OIifentlichen Ordnung Te Tadıtıon und das regionale
und der guten en zulassen, eın Erbe“ berücksichtigen®. Eın wel-
chächtungsverbot? Ergebnis „VeI- Anknüpfungspunkt ist die Ver-
INnas der Gerichtsho:274  Kalb/Tierschutz und Religionsfreiheit  delt“?, Weiterführend ist allerdings an-  der Ööffentlichen Ordnung ausginge,  zumerken, dass es letztlich aus dem  die allein ein Verbot vor dem darge-  Blickwinkel der individuellen Reli-  legten verfassungsrechtlichen Hinter-  gionsfreiheit um die Plausibilität des  grund rechtfertigen könnte“?,  behaupteten Grundrechtsbegriffs geht,  2.2.3 Europäisches Gemeinschaftsrecht  eine Rückbindung an eine „einheitliche  Praxis“ vernachlässigbar ist. Ausge-  Durch den am 2.10.1997 unterzeich-  hend vom traditionellen grundrechts-  neten Amsterdamer Vertrag wird der  dogmatischen Argumentationsschema:  Tierschutz erstmals auf der Ebene des  Primärrechts in Form einer beschränk-  Schutzbereich — Eingriff - Schranken  entfaltet die Plausibilitäts- und Kohä-  ten Querschnittsmaterie verankert. Im  Protokoll über den Tierschutz und das  renzprüfung ihre Wirkung auf der  Ebene der Eingriffsintensität, der Beur-  Wohlergehen der Tiere werden die  teilung der Grundrechtserheblichkeit”.  Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten  Entscheidende Wertigkeit kommt im  verpflichtet, bei Festlegung und Durch-  vorliegenden Zusammenhang der Prü-  führung der Politik der Gemeinschaft  fung auf Schrankenebene zu. Hier hat  in den Bereichen Landwirtschaft, Ver-  im Rahmen eines Abwägungsprozes-  kehr, Binnenmarkt und Forschung den  ses unter Beachtung des Verhältnis-  Erfordernissen des Wohlergehens der  mäßigkeitsgrundsatzes ein angemesse-  Tiere in vollem Umfang Rechnung zu  ner Ausgleich kollidierender Interes-  tragen. Dabei sind „die Rechts- und  senspositionen zu erfolgen. Anders  Verwaltungsvorschriften und die Ge-  formuliert: Rechtfertigen die Grund-  pflogenheiten der Mitgliedstaaten ins-  rechtschranken,  die Eingriffe u.a.  besondere in Bezug auf religiöse Riten,  zugunsten der öffentlichen Ordnung  kulturelle Tradition und das regionale  und der guten Sitten zulassen, ein  Erbe“ zu berücksichtigen”. Ein wei-  Schächtungsverbot? Im Ergebnis „ver-  terer Anknüpfungspunkt ist die Ver-  mag der Gerichtshof ... nicht zu erken-  bürgung der umfassenden Religions-  nen, dass die Schächtung als empfind-  und Weltanschauungsfreiheit in Art 9  liche Störung des Zusammenlebens der  EMRK, der vom EUGH angewendet  Menschen im Staate angesehen wer-  wird?®, doch ist zum Bereich Schäch-  den kann oder von ihr eine Bedrohung  ten/Religionsfreiheit noch keine rele-  2 Der VfGH setzt sich hier deutlich von der Auffassung von G. Gaisbauer, Das „Schächten“ nach isla-  mischem Ritus als strafbare Tierquälerei, in: ZfV 1996, 40, ab. Dieser vertrat unter Auslegung eines  sehr einseitigen Beurteilungsmaßstabs die Auffassung, islamische Vorschriften würden - richtig  gedeutet — eine Betäubung vor dem Halsschnitt zulassen und sah auch das rituelle Schächten von  der Grundrechtsverbürgung der Religionsfreiheit nicht erfasst. Der Genuss geschächteten Fleisches  stelle keinen religiösen Akt dar, stehe daher nicht unter dem Schutz der Religionsfreiheit. Zur  Unhaltbarkeit dieser Auffassung vgl. Budischowsky, Das „Schächten“ nach islamischem Ritus, 454;  Lewisch, Schächten als strafbare Tierquälerei, 137.  Vgl. näher Kalb/Potz/Schinkele, Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal, 56ff.  R  Die Prüfung der Grundrechtsschranken, insbesondere im Hinblick auf Art 9 Abs 2 EMRK, hätte  intensiver ausfallen können. Die Auslegung des Begriffs der „guten Sitten“ des Art 63 Abs 2 EMRK  wird vom Verfassungsgerichtshof einseitig mit „jene(n) allgemein in der Bevölkerung verankerten  Vorstellungen von einer ‚richtigen‘ Lebensführung, die durch ausdrückliche gesetzliche Anordnung  geschützt sind“ identifiziert. Daher stehe der Begriff der guten Sitten mit dem Tierschutz in keinem  Zusammenhang; vgl. dagegen Kalb/Potz/Schinkele, Religionsrecht, Wien 2000 (i. Druck).  ® Ch. Thun-Hohenstein, Der Vertrag von Amsterdam, Wien 1997, 89; J. Budischowsky, Europarechtliche  Aspekte des Schächtens, in: Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz.  % Prais/Rat, Rs 130/75, Slg 1976, 1588; vgl. H. Kalb, Staatskirchenrecht - Europäische Union — ÖOster-  reich. Einige Reflexionen, in: ÖAKR 44 (1995-97), 88-97 (= FS Schwendenwein); zum Bereichnicht erken- der umfassenden Religions-
nen_n, ass die chächtung als empfind- und Weltanschauungsfreiheit Art
liche Störung des Zusammenlebens der EM. der VO EUGH angewendet
Menschen Staate angesehen WEelI- wird?, doch ist ZUM Bereich Schäch-
den kann der VO  - eiıne edrohung ten/ Religionsfreiheit och eıiıne rele-

272 Der fGH sich hier deutlich VOINl der Auffassung VOIl Gaisbauer, Das „Schächten” nach isla-
mischem Ritus als strafbare Tierquälerei, 1996, 40/ ab Dieser vertrat unter Auslegung 1nes
sehr einselıtigen Beurteilungsmaßstabs die ulmfassung, islamische Vorschriften würden richtig
gedeutet eine Betäubung VOT dem Halsschnitt zulassen und sah auch das rituelle Schächten von
der rundrechtsverbürgung der Religionsfreiheit nicht erfasst. Der Genuss geschächteten Fleisches
stelle keinen religiösen Akt dar, STE. daher nicht unter dem utz der Religionsfreiheit. Zur
nhaltbarkeit dieser Auffassung vgl Budischowsky, Das „Schächten“ nach islamischem Kitus, 454;
1SCH, Schächten als strafbare Tierquälerei, 137.
Vgl näher Kalb/Potz/Schinkele, Das Kreuz Klassenzimmer und erichtssaal, 56ff.

x Die Prüfung der Grundrechtsschranken, insbesondere inblick auf Art Abs EM. hätte
intensiver ausfallen können. Die Auslegung des Begriffs der „guten en  « des Art ADs
wird VO Verfassungsgerichtshof einseitig mit „jene(n) allgemein der Bevölkerung verankerten
Vorstellungen Von iner ‚richtigen‘ Lebensführun die durch usdrückliche gesetzliche Anordnung
geschützt sind” identifiziert. aher stehe der Begriff der guten Sitten mit dem Tierschutz keinem
Zusammenhang; vgl dagegen Kalb/Potz/Schinkele, Religionsrecht, Wien 2000 (1 Truc|

25 Thun-Hohenstein, Der Vertrag VO]  5 Amsterdam, Wien 1997, 8 / Budischowsky, Europarechtliche
Aspekte des ens, Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz.
Prais/Rat, 130/75, Slg 1976, 1588; vgl Kalb, Staatskirchenrecht Europäische Union ster-
reich. Einige Reflexionen, ÖOA'  5 (1995—97), 88 —97 Schwendenwein); ZU) Bereich
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delt" 22• Weiterführend ist allerdings an­
zumerken, dass es letztlich aus dem 
Blickwinkel der individuellen Reli­
gionsfreiheit um die Plausibilität des 
behaupteten Grundrechtsbegriffs geht, 
eine Rückbindung an eine "einheitliche 
Praxis" vemachlässigbar ist. Ausge­
hend vom traditionellen grundrechts­
dogmatischen Argumentationsschema: 
Schutzbereich - Eingriff - Schranken 
entfaltet die Plausibilitäts- und Kohä­
renzprüfung ihre Wirkung auf der 
Ebene der Eingriffsintensität, der Beur­
teilung der Grundrechtserheblichkeit23• 

Entscheidende Wertigkeit kommt im 
vorliegenden Zusammenhang der Prü­
fung auf Schrankenebene zu. Hier hat 
im Rahmen eines Abwägungsprozes­
ses unter Beachtung des Verhältnis­
mäßigkeitsgrundsatzes ein angemesse­
ner Ausgleich kollidierender Interes­
senspositionen zu erfolgen. Anders 
formuliert: Rechtfertigen die Grund­
rechtschranken, die Eingriffe u.a. 
zugunsten der öffentlichen Ordnung 
und der guten Sitten zulassen, ein 
Schächtungsverbot? Im Ergebnis "ver­
mag der Gerichtshof ... nicht zu erken­
nen, dass die Schächtung als empfind­
liche Störung des Zusammenlebens der 
Menschen im Staate angesehen wer­
den kann oder von ihr eine Bedrohung 
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der öffentlichen Ordnung ausginge, 
die allein ein Verbot vor dem darge­
legten verfassungsrechtlichen Hinter­
grund rechtfertigen könnte" 24. 

2.2.3 Europäisches Gemeinschaftsrecht 

Durch den am 2.10.1997 unterzeich­
neten Amsterdamer Vertrag wird der 
Tierschutz erstmals auf der Ebene des 
Primärrechts in Form einer beschränk­
ten Querschnittsmaterie verankert. Im 
Protokoll über den Tierschutz und das 
Wohlergehen der Tiere werden die 
Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, bei Festlegung und Durch­
führung der Politik der Gemeinschaft 
in den Bereichen Landwirtschaft, Ver­
kehr, Binnenmarkt und Forschung den 
Erfordernissen des Wohlergehens der 
Tiere in vollem Umfang Rechnung zu 
tragen. Dabei sind "die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und die Ge­
pflogenheiten der Mitgliedstaaten ins­
besondere in Bezug auf religiöse Riten, 
kulturelle Tradition und das regionale 
Erbe" zu berücksichtigen 25. Ein wei­
terer Anknüpfungspunkt ist die Ver­
bürgung der umfassenden Religions­
und Weltanschauungsfreiheit in Art 9 
EMRK, der vom EUGH angewendet 
wird 26, doch ist zum Bereich Schäch­
ten/Religionsfreiheit noch keine rele-

22 Der VfGH setzt sich hier deutlich von der Auffassung von G. Gaisbauer, Das "Schächten" nach isla­
mischem Ritus als strafbare Tierquälerei, in: ZN 1996, 40, ab. Dieser vertrat unter Auslegung eines 
sehr einseitigen Beurteilungsmaßstabs die Auffassung, islamische Vorschriften würden - richtig 
gedeutet - eine Betäubung vor dem Halsschnitt zulassen und sah auch das rituelle Schächten von 
der Grundrechtsverbürgung der Religionsfreiheit nicht erfasst. Der Genuss geschächteten Fleisches 
stelle keinen religiösen Akt dar, stehe daher nicht unter dem Schutz der Religionsfreiheit. Zur 
Unhaltbarkeit dieser Auffassung vgl. Budischowsky, Das "Schächten" nach islamischem Ritus, 454; 
Lewisch, Schächten als strafbare Tierquälerei, 137. 

23 Vgl. näher Kalb/Potz/Schinkele, Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal, 56ff. 
24 Die Prüfung der Grundrechtsschranken, insbesondere im Hinblick auf Art 9 Abs 2 EMRK, hätte 

intensiver ausfallen können. Die Auslegung des Begriffs der "guten Sitten" des Art 63 Abs 2 EMRK 
wird vom Verfassungsgerichtshof einseitig mit "jene(n) allgemein in der Bevölkerung verankerten 
Vorstellungen von einer ,richtigen' Lebensführung, die durch ausdrückliche gesetzliche Anordnung 
geschützt sind" identifiziert. Daher stehe der Begriff der guten Sitten mit dem Tierschutz in keinem 
Zusammenhang; vgl. dagegen Kalb/Potz/Schinkele, Religionsrecht, Wien 2000 (i. Druck). 

2S eh. Thun-Hohenstein, Der Vertrag von Amsterdam, Wien 1997, 89; J. Budischowsky, Europarechtliche 
Aspekte des Schächtens, in: Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz. 

26 Prais/Rat, Rs 130/75, Slg 1976, 1588; vgl. H. Kalb, Staatskirchenrecht - Europäische Union - Öster­
reich. Einige Reflexionen, in: ÖAKR 44 (1995-97), 88-97 (= FS Schwendenwein); zum Bereich 
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vante Entscheidung ergangen“. Sind reichische Tierschutzrecht unüberseh-
auf der ene des Primärrechts 1mM bar defizitär, eın zeitgemäßes undes-
Kontext des Tierschutzes „relig1öse einheitliches Tierschutzgesetz ist eiINe
Riten“ ausdrücklich angesprochen, ringende Notwendigkeit. einem
findet sich auch eine diesbezügliche olchen Gesetz sind aber auch die aus

Berücksichtigung 1 Sekundärrec der Religionsfreiheit eriheisenden (Ge-
ema: der chtlinie ber den Schutz währleistungen berücksichtigen,

dasel sind auch KonzessionenVO)  > Tieren ZU Zeitpunkt der Schlach-
der Tötung (RL 93/119/EG) eın (fachgerechtes) r  eliles Schlachten

sind liere VOT dem Schlachten grund- machen. Die vorliegenden Entwürtfe
Satzlıc etauben Art Abs doch genugen allerdings diesen orde-
gilt diese Auflage nicht, WE auf- nicht S0 S1e Etw. der Antrag
grund ekannter relig1öser Rıten be- der „Grünen“ eın Schächtverbo 1mM
sondere Schlach  ethoden ANSCWEN- Verfassungsrang VOT, jener der Sozial-
det werden (Art Abs Z7war können emokraten berücksichtigt ZWar

Mitgliedstaaten ihrem Hoheitsge- e  ung das Wiener Lan-
biet strengere Vorsc  en „beibe- destierschutzgesetz das etäubungs-
halten der wenden“ (Art 18), doch lose Schlachten, aber aner-
bezieht sich diese Einschränkungs- annte en und Religionsgemein-

schaftenmöglichkeit nicht auf den Vorbehalt
zugunsten des Schächtens? Daraus Selbstverständlich ist dem Wertewan-

del und eıner erhonten SensibilitätOLgT, ass Schächtverbote w1ı1e etwa
chweden un:! Norwegen, aber auch er Mensc.  ler Rechnung
die relevanten Öösterreichischen Lan- mgelegt auf das Schächten
destierschutzgesetze geltendes edeute 1es5 aber, überkommene tra-
EU-Recht verstofßen?. ditionelle rituelle Speisevorschriften

Absprache mıt den Religionsgemein-Resumee Schaiten zeitgemäß adaptieren, eiInNne
Aus der Perspektive eiıner ökologi- fachgerechte ıtuelle chlachtung

sichern“.schen Neuorientierung ist cdas OSter-

Grundrechte/ Europäische Union vgl Hummer, Der utz der Grund- und Menschenrechte
der Europäischen Union, Ders. (Hg.), Die nach dem Vertrag VOIl Amsterdam, Wien 1998, 71
Im „Europarat-Europa” ist eın Verfahren nhän Die Zulässigkeitserklärung der Kommıiıssion
erfolgte 1997 (L’Association culturelle Israe ıte Cha/’are Shalom Ve Isedec contre la France;
Appl. Nr. 27417/95).

28 Vgl. Wieshaider, Oarr (1999), 765 Danach handelt sich Verhältnis VO]  5 Z.UuU Abs
eın Regel-Ausnahme-Schema miıt der Konsequenz, dass die Ausnahmeregelun ZUSUNS-

ten religiöser Kıten nicht UrC| die Statuierung ıner Ausnahme Ausnahme aufheben
29  20 Wieshaider, Europäischer UÜberblick, Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten. Religionsfreiheit und

Tierschutz
30  30 Siehe /www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXI/A /texte/000/ A00015_.html
31 Bel el nruh, Tierschutz und Religionsfreiheit eispiel des Schächtens,

DOV 1991, 4—102, die eine diesbezügliche Vorgangsweise aufzeigen. „Wollte dem Gedanken
des TierschutzesKalb/Tierschutz und Religionsfreiheit  275  vante Entscheidung ergangen”. Sind  reichische Tierschutzrecht unüberseh-  auf der Ebene des Primärrechts im  bar defizitär, ein zeitgemäßes bundes-  Kontext des Tierschutzes „religiöse  einheitliches Tierschutzgesetz ist eine  Riten“ ausdrücklich angesprochen, so  dringende Notwendigkeit. In einem  findet sich auch eine diesbezügliche  solchen Gesetz sind aber auch die aus  Berücksichtigung im Sekundärrecht.  der Religionsfreiheit erfließenden Ge-  Gemäß der Richtlinie über den Schutz  währleistungen zu berücksichtigen,  das heißt es sind auch Konzessionen an  von Tieren zum Zeitpunkt der Schlach-  tung oder Tötung (RL 93/119/EG)  ein (fachgerechtes) rituelles Schlachten  sind Tiere vor dem Schlachten grund-  zu machen. Die vorliegenden Entwürfe  sätzlich zu betäuben (Art 5 Abs1), doch  genügen allerdings diesen Anforde-  gilt diese Auflage nicht, wenn auf-  rungen nicht. So sieht etwa der Antrag  grund bekannter religiöser Riten be-  der „Grünen“” ein Schächtverbot im  sondere Schlachtmethoden angewen-  Verfassungsrang vor, jener der Sozial-  det werden (Art 5 Abs2). Zwar können  demokraten berücksichtigt zwar —- in  Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsge-  enger Anlehnung an das Wiener Lan-  biet strengere Vorschriften „beibe-  destierschutzgesetz — das betäubungs-  halten oder anwenden“ (Art 18), doch  lose Schlachten, bindet es aber an aner-  bezieht sich diese Einschränkungs-  kannte Kirchen und Religionsgemein-  schaften .  möglichkeit nicht auf den Vorbehalt  zugunsten des Schächtens”. Daraus  Selbstverständlich ist dem Wertewan-  del und einer erhöhten Sensibilität im  folgt, dass Schächtverbote wie etwa in  Schweden und Norwegen, aber auch  Verhältnis Mensch/Tier Rechnung zu  die relevanten österreichischen Lan-  tragen. Umgelegt auf das Schächten  destierschutzgesetze gegen geltendes  bedeutet dies aber, überkommene tra-  EU-Recht verstoßen?.  ditionelle rituelle Speisevorschriften in  Absprache mit den Religionsgemein-  Resümee  schaften zeitgemäß zu adaptieren, eine  Aus der Perspektive einer ökologi-  fachgerechte rituelle Schlachtung zu  sichern?.  schen Neuorientierung ist das öster-  Grundrechte/Europäische Union vgl. W. Hummer, Der Schutz der Grund- und Menschenrechte in  der Europäischen Union, in: Ders. (Hg.), Die EU nach dem Vertrag von Amsterdam, Wien 1998, 71.  ” Im „Europarat-Europa“ ist ein Verfahren anhängig. Die Zulässigkeitserklärung der Kommission  erfolgte am 7.4.1997 (L’Association culturelle Israelite Cha’are Shalom Ve Tsedec contre la France;  Appl. Nr. 27417/95).  ® Vgl. Wieshaider, öarr 46 (1999), 265f. Danach handelt es sich im Verhältnis von Art 18 zu Art 5 Abs 2  um ein Regel-Ausnahme-Schema mit der Konsequenz, dass Art 18 die Ausnahmeregelung zuguns-  ten religiöser Riten nicht durch die Statuierung einer Ausnahme zur Ausnahme aufheben kann.  » Wieshaider, Europäischer Überblick, in: Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten. Religionsfreiheit und  Tierschutz.  » Siehe: http: / /www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXI/A/texte/000/ A00015_.html  »# Vgl. zum Beipsiel Th. Kuhl/P. Unruh, Tierschutz und Religionsfreiheit am Beispiel des Schächtens, in:  DOV 1991, 94-102, die eine diesbezügliche Vorgangsweise aufzeigen. „Wollte man dem Gedanken  des Tierschutzes ... zu verstärkter Beachtung verhelfen, könnten die erfolgreichen Bemühungen der  Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin als Vorbild dienen. Ihr ist es durch  Demonstrationen und langwierige Diskussionen gelungen, Vertreter der moslemischen Bevölke-  rung von der Unschädlichkeit der Elektrokurzzeitbetäubung für das Ritual des Schächtens zu über-  zeugen”.verstärkter Beachtung verhelfen, könnten die erfolgreichen Bemühungen der
Senatsverwaltung für esundheit und Sozilales erln als Vorbild dienen. ıst UrC.
Demonstrationen und Jangwierige Diskussionen gelungen, Vertreter der moslemischen Bevölke-

VO!]  3 der Unschädlichkeit der Elektrokurzzeitbetäubung für das Ritual des Schächtens über-
zeugen”.
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vante Entscheidung ergangen 27. Sind 
auf der Ebene des Primärrechts im 
Kontext des Tierschutzes "religiöse 
Riten" ausdrücklich angesprochen, so 
findet sich auch eine diesbezügliche 
Berücksichtigung im Sekundärrecht. 
Gemäß der Richtlinie über den Schutz 
von Tieren zum Zeitpunkt der Schlach­
tung oder Tötung (RL 93/119/EG) 
sind Tiere vor dem Schlachten grund­
sätzlich zu betäuben (Art 5 Abs 1), doch 
gilt diese Auflage nicht, wenn auf­
grund bekannter religiöser Riten be­
sondere Schlachtmethoden angewen­
det werden (Art 5 Abs 2). Zwar können 
Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsge­
biet strengere Vorschriften "beibe­
halten oder anwenden" (Art 18), doch 
bezieht sich diese Einschränkungs­
möglichkeit nicht auf den Vorbehalt 
zugunsten des Schächtens 28• Daraus 
folgt, dass Schächtverbote wie etwa in 
Schweden und Norwegen, aber auch 
die relevanten österreichisehen Lan­
destierschutzgesetze gegen geltendes 
EU-Recht verstoßen 29. 

Resümee 

Aus der Perspektive einer ökologi­
schen Neuorientierung ist das öster-
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reichische Tierschutzrecht unüberseh­
bar defizitär, ein zeitgemäßes bundes­
einheitliches Tierschutzgesetz ist eine 
dringende Notwendigkeit. In einem 
solchen Gesetz sind aber auch die aus 
der Religionsfreiheit erfließenden Ge­
währleistungen zu berücksichtigen, 
das heißt es sind auch Konzessionen an 
ein (fachgerechtes) rituelles Schlachten 
zu machen. Die vorliegenden Entwürfe 
genügen allerdings diesen Anforde­
rungen nicht. So sieht etwa der Antrag 
der "Grünen" ein Schächtverbot im 
Verfassungsrang vor, jener der Sozial­
demokraten berücksichtigt zwar - in 
enger Anlehnung an das Wiener Lan­
destierschutzgesetz - das betäubungs­
lose Schlachten, bindet es aber an aner­
kannte Kirchen und Religionsgemein­
schaften 30. 

Selbstverständlich ist dem Wertewan­
del und einer erhöhten Sensibilität im 
Verhältnis Mensch/Tier Rechnung zu 
tragen. Umgelegt auf das Schächten 
bedeutet dies aber, überkommene tra­
ditionelle rituelle Speisevorschriften in 
Absprache mit den Religionsgemein­
schaften zeitgemäß zu adaptieren, eine 
fachgerechte rituelle Schlachtung zu 
sichern 3!. 

Grundrechte/Europäische Union vgl. W. Hummer, Der Schutz der Grund- und Menschenrechte in 
der Europäischen Union, in: Ders. (Hg.), Die EU nach dem Vertrag von Amsterdam, Wien 1998, 71. 

" Im "Europarat-Europa" ist ein Verfahren anhängig. Die Zulässigkeitserklärung der Kommission 
erfolgte am 7.4.1997 (L' Association culturelle Israelite Cha'are Shalom Ve Tsedec contre la France; 
Appl. Nr. 27417/95). 

28 Vgl. Wieshaider, öarr 46 (1999), 265f. Danach handelt es sich im Verhältrris von Art 18 zu Art 5 Abs 2 
um ein Regel-Ausnahme-Schema mit der Konsequenz, dass Art 18 die Ausnahmeregelung zuguns­
ten religiöser Riten nicht d.~rch die Statuierung einer Ausnahme zur Ausnahme aufheben kann. 

29 Wieshaider, Europäischer Uberblick, in: Potz/Schinkele/Wieshaider, Schächten. Religionsfreiheit und 
Tierschutz. 

30 Siehe: http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXI/ A/texte/OOO/ A00015_.html 
3J Vgl. zum Beipsiel Th. Kuhl/p. Unruh, Tierschutz und Religionsfreiheit am Beispiel des Schächtens, in: 

DOV 1991, 94-102, die eine diesbezügliche Vorgangsweise aufzeigen. "Wollte man dem Gedanken 
des Tierschutzes ... zu verstärkter Beachtung verhelfen, könnten die erfolgreichen Bemühungen der 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin als Vorbild dienen. Ihr ist es durch 
Demonstrationen und langwierige Diskussionen gelungen, Vertreter der moslemischen Bevölke­
rung von der Unschädlichkeit der Elektrokurzzeitbetäubung für das Ritual des Schächtens zu über­
zeugen". 


